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Beratungsfolge Sitzungstermin Zuständigkeit 
 

Sozialausschuss 15.09.2022 Entscheidung 
 
 

Antrag der Lebenshilfe e.V. auf Erhöhung der Zuwendung für die freizeitpädagogische 
Arbeit mit Menschen mit geistiger und mehrfacher Behinderung 

 
 
Beschlussvorschlag: 

Der Sozialausschuss beschließt, der Lebenshilfe Norderstedt e.V. für ihre freizeitpädagogi-
sche Arbeit mit Menschen mit geistiger und mehrfacher Behinderung ab 01.01.2023 einen 
jährlichen Zuschuss bis zur Höhe von 71.500 € für die Dauer von 4 Jahren zu gewähren.  
Die Verwaltung wird beauftragt, mit dem Verein einen entsprechenden Vertrag bis ein-
schließlich 2026 zu schließen.  
 
Sachverhalt: 

Die Lebenshilfe für Menschen mit geistiger und mehrfacher Behinderung - Ortsvereinigung 
Norderstedt e. V.  
– (nachfolgend als Lebenshilfe bezeichnet) erhält seit Anfang der 90er Jahre einen jährlichen 
Zuschuss für freizeitpädagogische Angebote am Standort Norderstedt.  
Der Zuschuss ist nach dem Vertrag wie folgt zu verwenden:  
 
1. als Personalkostenzuschuss für die freizeitpädagogische Arbeit des Vereins  
    für 30 Stunden einer Planstelle KAT V b/IV b  
2. als Betriebskostenzuschuss für die Räumlichkeiten im Glashütter Kirchenweg  
3. als Honorar- und Sachkostenzuschuss für die freizeitpädagogische Arbeit  
 
Zuletzt wurde dieser Vertrag auf Antrag der Lebenshilfe e.V. für die Jahre 2019 bis 2022 mit 
einem jährlichen Zuschussbetrag von 66.000,- € verlängert und endet am 31.12.2022.  
Mit Schreiben vom 21.03.2022 beantragt die Lebenshilfe nun die Verlängerung des Vertra-
ges um weitere vier Jahre ab dem Jahr 2023, um die Arbeit mit Menschen mit geistiger und 
mehrfacher Behinderung fortsetzen zu können. Auf Grund der erforderlichen Anpassung der 
Tarifgehälter, zu erwartender Erhöhung des Mindestlohns sowie gestiegener Energiekosten 
wird um eine Erhöhung des bisher festgelegten Zuschusses um 8,3 %. auf 71.500,00 € ge-
beten.  
 
Finanzierung: 

Die Mittel stehen im Haushalt 2022/2023 auf Produktkonto 331000.531800 zur Verfügung. 
 
Anlagen: 

- Erhöhungsantrag 2023 
- Konzept der Pädagogischen Freizeitarbeit 
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